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VORWORT

Vorwort

Jedes Wiener Kaffee-
haus, jedes Start-Up 
zahlt in Österreich 
mehr Steuern als mul-
tinationale Konzerne. 
Durch Steuerbetrug 
und –hinterziehung 
entgehen den Mit-
gliedsstaaten der EU 

rund 1.000 Milliarden Euro an Steuereinnahmen.

Dieses Geld fehlt in den Staatskassen. Während 
die Löhne seit Jahren stagnieren, steigen die Ge-
winne der Konzerne – werden aber immer weniger 
besteuert. Würden wir das Geld der Steuertrick-
ser eintreiben, könnten wir locker in Wachstum 
und Beschäftigung, Forschung und Entwicklung 
und in bessere Ausbildungsmaßnahmen investie-
ren. Zugverbindungen könnten ausgebaut werden, 
Schulen könnten mit Laptops ausgestattet werden 
und Sozialleistungen wie die Mindestsicherung 
müssten nicht gekürzt werden. 

Dank der journalistischen Aufdeckungsarbeit kön-
nen wir alle nachvollziehen, wie sich multinationale 
Konzerne in Luxemburg, Panama oder anderswo 
aus der Verantwortung stehlen. Für mich ist klar: 
�Business as usual“ ist keine Option. Beschäftigte 
genauso wie kleine und mittlere Unternehmen 
können die Benachteiligung gegenüber Konzernen 
nicht länger hinnehmen. 

Steuerbetrug macht an den Grenzen nicht Halt. 
Wenn Apple seine Gewinne in Niedrigsteuerländer 
verfrachtet, werden wir als Österreich alleine 
wenig dagegen tun können. Ich bin überzeugt 
davon, dass wir den Kampf für Steuergerechtigkeit 
nur auf europäischer und internationaler Ebene 
gewinnen können. 

In dieser Broschüre möchte ich einen Überblick 
darüber geben, wie Steuertrickserei funktioniert. 
Ich möchte aufzeigen, welche Maßnahmen wir in 
der Europäischen Union bereits setzen konnten 
und was noch notwendig ist, um gemeinsam den 
Kampf für Steuergerechtigkeit zu gewinnen. 

Um auf spielerische Art auf die Konsequenzen von 
Steuertrickserei aufmerksam zu machen, habe ich 
ein kleines Buch erstellt, das ihr hier ansehen könnt.

Evelyn Regner
SPÖ-EU-Delegationsleiterin und 
S&D Koordinatorin im Rechtsausschuss

http://evelyn-regner.at/wp-content/uploads/EuropaGerechtSteuern_web.pdf
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Panama Papers & Co

Die Enthüllungen von Luxleaks, den Panama Papers und den Bahamas Leaks haben uns vor Augen geführt, 
in welchem Ausmaß sich Multikonzerne davor drücken Steuern zu zahlen. Dank mutigen WhistleblowerInnen 
und der unermüdlichen Arbeit von Investigativ-JournalistInnen, welche diesen Missstand aufgezeigt ha-
ben, konnten wir SozialdemokratInnen den politischen Druck für Maßnahmen für mehr Steuergerechtigkeit 
erhöhen.

PANAMA PAPERS & CO

LuxLeaks
Am 5. November 2014 enthüllte eine Gruppe in-
vestigativer JournalistInnen geheime Steuerab-
machungen von mehr als 340 multinationalen 
Konzernen in Luxemburg. Dieser LuxLeaks-Skandal 
brachte ans Tageslicht, was längst ein offenes Ge-
heimnis war: 

Immer mehr Unternehmen – von Amazon über 
Pepsi bis Ikea – zahlen weniger als 1% Steuern.

Durch die Leaks konnten bereits erste politische 
Erfolge im Kampf für Steuergerechtigkeit er-
zielt werden. Dennoch wurden die mutigen Auf-
decker dieses Skandals im Sommer 2016 zu Be-
währungsstrafen und Strafzahlungen verurteilt. 

Lux Leaks Sonderausschuss
Im Europäischen Parlament reagierten wir auf die 
Enthüllungen mit der Einrichtung eines Lux-Leaks 
Sonderausschusses. Die Ermittlungen zeigten, 
dass die Mitgliedsstaaten multinationale Konzerne 
ins Land lockten indem sie ihnen eine besonders 
geringe Steuerlast versprachen. Steuervorbes-
cheide, die eigentlich der Rechtssicherheit von 
InvestorInnen dienen sollten, wurden für Steuer-
dumping zweckentfremdet. Im November 2015 
(Sonderausschuss �TAXE1“) und im Juni 2016 (Son-
deraussschuss �TAXE2“) wurden umfassende 
Berichte und Forderungskataloge vorgelegt.

Panama Papers
Im April 2016 wurden 11,5 Millionen Dokumente mit 
Hintergründen von 214.000 Briefkastenfirmen in 
Steueroasen der internationalen Anwaltskanzlei 

Mossack Fonseca geleakt. Unter der Koordination 
des internationalen Konsortiums für Investigativ-
journalistInnen (ICIJ) leisteten 400 JournalistInnen 
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aus 78 Ländern bedeutende Aufklärungsarbeit. 
Die Panama Papers führten uns vor Augen, wie 
multinationale Konzerne und vor allem vermögen-
de Privatpersonen mit Hilfe von Briefkastenfirmen 
ihr Geld in Steueroasen verstecken. 

“Wer immer schon die Untreue seiner Partner-
in vermutet hat, haltet nun Fotos des Ehebruch-
es in Händen.“

So bezeichnete etwa der Philosoph Slavoj �i�ek den 
Mehrwert der Panama Papers. Die Enthüllungen 
schlugen große Wellen. In Island, wo der Premier-
minister mehrere Millionen Euro in einer Briefkas-
tenfirma auf den Britischen Jungferninseln vers-
teckte, wurden die Parlamentswahlen vorgezogen. 
Auch Verstrickungen von Putins Netzwerk in Off-
shore Geschäfte wurden von den Panama Papers 
enthüllt. Und auch bei österreichischen Banken 
konnten Verbindungen zu dubiosen Briefkasten-
firmen entdeckt werden. Die Verstrickungen der 

Hypo Vorarlberg bei den Panama Papers werden 
in einem von der SPÖ geführten Untersuchungsau-
sschuss aufgeklärt.

Panama Untersuchungsausschuss
Aufgrund der Enthüllungen der Panama Papers 
wurde auf Druck von uns SozialdemokratInnen im 
Europäischen Parlament ein Untersuchungsauss-
chuss eingerichtet. Bei einem Untersuchungsau-
sschuss können Dokumente angefordert und 
Personen aufgefordert werden, als ZeugInnen 
auszusagen – die Mitgliedsstaaten bestimmen 
jedoch welche Person sie entsenden Im Untersu-
chungsausschuss wollen wir die Fehler der natio-
nalen Steuerbehörden aufklären. Dazu haben wir 
auch Zugang zu den Dokumenten der Behörden. 
Unser Ziel ist es bis zum Ende des für ein Jahr 
eingesetzten Ausschusses das Fehlverhalten in 
Anwendung des EU-Rechts und Verstöße dagegen 
restlos aufzuspüren um künftig die Steuerschlup-
flöcher zu schließen.

Bahamas Leaks
Mit Veröffentlichung der Bahamas Leaks im Sep-
tember 2016 wurde deutlich, dass Luxleaks nur 
die Spitze des Eisbergs darstellte. Informationen 
von über 175.000 Firmen und Stiftungen auf der 
Steueroase Bahamas gerieten an die Öffentlich-
keit. Wieder kamen brisante Namen im Zusammen-
hang mit Steuertricksereien ans Tageslicht. Die 
ehemalige EU-Wettbewerbskommissarin Neelie 
Kroes etwa war bis 2009 Direktorin einer Briefkas-
tenfirma auf den Bahamas. Auch die Frau des der-
zeitigen EU-Kommissars für Klimaschutz und Ener-

gie Miguel Arias Canete tauchte in den Papieren 
auf. Solche Verstöße von KommissarInnen gegen 
ihren Verhaltenskodex schaden der Glaubwür-
digkeit der Europäischen Union. Nur eine Exeku-
tive, die selbst unvoreingenommen ist, kann mit der 
notwendigen Härte gegen internationale Steuer-
flucht vorgehen.

PANAMA PAPERS & CO
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PANAMA PAPERS & CO

WhistleblowerInnen
Eine 9-monatige Bewährungsstrafe, ein Bußgeld 
in Höhe von 1.000 EUR und ein symbolischer 
Schadensersatz von einem Euro an Pricewater-
houseCoopers. Dies wurde etwa dem LuxLeaks 
Aufdecker Raphael Halet von einem luxembur-
gischen Bezirksgericht zugesprochen. Das Urteil 
ist eine Schande. Mutige AufdeckerInnen wie 
er tun alles andere als was Schlechtes, sondern 
etwas moralisch Richtiges und sollten deshalb 
vielmehr einen Orden bekommen - zumindest aber 
das Recht auf ihren Arbeitsplatz und finanzielle 
Absicherung – und nicht vor den Gerichten landen. 

Unsere demokratische Gesellschaft braucht mu-
tige und tapfere AufdeckerInnen. Sie riskieren ihr 
eigenes Leben, ihren guten Ruf, ihre wirtschaftli-
che Existenz und ihre Freiheit. Auf europäischer 
Ebene existiert derzeit kein einheitlicher Schutz 
von WhistleblowerInnen, obwohl sich das die Eu-
ropäische Kommission schon seit 2014 vornimmt. 
Lediglich in einzelnen Mitgliedsstaaten wurden 
teilweise schon gesetzliche Regelungen umge-
setzt. In Österreich ist die Weitergabe von Infor-
mationen beispielsweise straffrei, wenn sie unter 
öffentliches Interesse fallen. 

Dafür kämpfe ich im Europäischen Parlament
>> Interessenskonflikte von EU-PolitikerInnen dürfen nicht unter den 
Teppich gekehrt werden. Es kann etwa nicht sein, dass EU-PolitikerInnen 
problemlos in die Privatwirtschaft wechseln können. Wenn die Tätigkeit-
en zusammenhängen, also dadurch Interessenskonflikte entstehen kön-
nen, braucht es eine sinnvolle Sperrzeit zwischen der alten und neuen 
Tätigkeit. Dafür soll die sogenannte �Cooling-Off-Periode“ von derzeit 
eineinhalb Jahren auf drei Jahre verdoppelt werden. Außerdem müssen 
die wirtschaftlichen Eigentümer der Gesellschaften offengelegt werden 
und die Unternehmensregister in Europa verbunden werden. Evelyn Regner

>> Die Kommission ist aufgefordert noch im Jahr 2017 einen Gesetzvorschlag zum Schutz von 
WhistleblowerInnen auf den Weg bringen. 

>> WhistleblowerInnen müssen sich sicher fühlen, dürfen nicht verfolgt werden und müssen ganz 
klar darüber informiert werden, was sie tun dürfen und was nicht. 

>> Der Schutz des Arbeitsplatzes und eine Entschädigung für anfallende Kosten muss
gewährleistet werden
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Instrumente der Steuertrickserei

Steueroasen
Weltweit erfolgt zwei Drittel des grenzüberschreit-
enden Handels innerhalb von multinationalen Kon-
zernen. Und mehr als die Hälfte des Welthandels 
fließt durch Steueroasen. Das Tax Justice Network 
rechnet, dass im Jahr 2010 etwa 26.230 Mrd. Euro 
an Finanzvermögen in Offshore Firmen gebunkert 
sind. Das entspricht in etwa dem Bruttoinlandspro-
dukt der USA und Japan zusammen.

83 der 100 größten US-Konzerne, wie Apple, 
Google oder Starbucks, hatten 2008 Toch-
tergesellschaften in Steueroasen. 99 der 100 
größten Unternehmen aus Großbritannien, 
Frankreich und den Niederlanden hatten 2011 
Töchter in Steueroasen.  Beinahe alle österre-
ichischen Banken haben (laut einer Liste von 
Attac 2009) Verstrickungen in Steueroasen: 
BAWAG, Erste Bank, Kommunalkredit, Meinl, 
Raiffeisen, Sparkasse, Volksbank.

Den Staaten entgehen also massive Summen an 
Steuergeldern, die in den Sozialstaat investiert 
werden könnten. Aber nicht nur multinationale Kon-
zerne, sondern auch vermögende Privatpersonen 
verstecken ihr Geld in Steueroasen. Dadurch erge-
ben sich auch demokratiepolitische Probleme. Denn 
nur Wohlhabende können es sich überhaupt leisten, 
sich auszusuchen an welche Steuerregeln sie sich 
halten und an welche nicht. Wenn es ihnen nicht 
passt, parken sie ihr Geld einfach in Steueroasen.

Was ist eine Steueroase?
Die OECD schlägt vier Kriterien vor, die eine 
Steueroase definieren:
1. Keine oder niedrige Steuersätze.
2. Kein wirksamer Informationsaustausch 

mit anderen Ländern.
3. Fehlende oder mangelnde Transparenz 

bei der Offenlegung.
4. Investitionen oder Transaktionen in das 

Gebiet können rein aus steuerlichen 
Gründen durchgeführt werden, weil eine 
wirtschaftliche Aktivität nicht voraus-
gesetzt wird.

Außerdem sind Steueroasen dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie unterschiedlichste For-
men der Geheimhaltung für ihre KundInnen 
anbieten, etwa durch das Bankgeheimnis. Es 
werden außerdem Offshore-Dienstleistun-
gen, etwa Nullsteuersätze für ausländische 
InvestorInnen angeboten.

Das Tax Justice Network erstellt regelmäßig ein 
Schattenfinanz-Ranking anhand Geheimhaltung-
spraktiken und Ausmaß der ausländischen Finanz-
beteiligungen. Der Geheimhaltungswert wird über 
die rechtlichen Regelungen und den Information-
saustausch bewertet. Die globale Gewichtung 

INSTRUMENTE DER STEUERTRICKSEREI
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erfolgt durch die Bedeutung von Finanzdienstleis-
tungen für Nicht-Ansässige. Man sieht, dass man 
Europa gar nicht verlassen muss, um Steueroasen 

zu finden. Österreich befindet sich im Ranking – 
noch vor den Bahamas – auf Platz 24.

Platz Gebiet Schattenfinanzindex Geheimhaltungswert globale 
Gewichtung

1 Schweiz 1.466,1 73 5,625
2 Hong Kong 1.259,4   72 3,842
3 USA 1.254,8 60 19,603
4 Singapur 1.147,1 69 4,280
5 Kaiman-Inseln 1.013,2 65 4,857
6 Luxemburg 817,0 55 11,630
7 Libanon 760,2 79 0,377
8 Deutschland 701,9 56 6,026
9 Bahrain 471,4 74 0,164
10 Dubai 440,8 77 0,085
11 Macao 420,2 70 0,188
12 Japan 418,4 58 1,062
13 Panama 415,7 72 0,132
14 Marshallinseln 405,6 79 0,053
15 Vereinigtes Königreich 380,2 41 17,394
16 Jersey 354,0 65 0,216
17 Guernsey 339,4 64 0,231
18 Malaisien 338,7 75 0,050
19 Türkei 320,9 64 0,182
20 China 312,2 54 0,743
21 Britische Jungferninseln 307,7 60 0,281
22 Barbados 298,3 78 0,024
23 Mauritius 297,0 72 0,049
24 Österreich 295,3 54 0,692
25 Bahamas 273,1 79 0,017

INSTRUMENTE DER STEUERTRICKSEREI

Abbildung 1: Schattenfinanzindex 2015; Quelle: taxjustice.net
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Erste Erfolge für mehr Steuergerechtigkeit 
Die 4. Geldwäsche-Richtlinie soll mehr Transparenz schaffen. In einem zentralen Unternehmensregis-
ter sollen die wirtschaftlichen Eigentümer (mit Einschränkungen) sichtbar werden. Es soll außerdem eine 
schwarze Liste von EU-Drittstaaten erstellt werden, die Mängel im Kampf gegen Geldwäsche aufweisen.

Dafür kämpfe ich im Europäischen Parlament

>> Erstellung einer Schwarzen Liste von Ländern, die nicht koop-
erativ sind und generell intransparente Strukturen aufweisen. Diese 
Liste muss zumindest den OECD-Standards entsprechen und der All-
gemeinheit zugänglich sein.

Evelyn Regner

>> Sanktionen für Gebiete auf der Schwarzen Liste, wie der Ausschluss 
von Handelsabkommen oder das Einfrieren von EU-Förderungen.

>> Kapitalverkehrskontrollen bei Überweisungen in und aus Steueroasen.

>> Zahlungen in Steueroasen dürfen steuerlich nicht anerkannt werden.

Nur mit Transparenz werden wir Steueroasen bekämpfen können:

Transparenz
ist der Schlüssel im Kampf 

gegen Steuertrickserei

INSTRUMENTE DER STEUERTRICKSEREI
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Gründung einer Briefkastenfirma
1. Gründung einer Briefkastenfirma in einer Steueroase für 1.000 Dollar bspw. mit Hilfe der Kanzlei 

Mossack Fonseca
2. TreuhänderInnen, meistens JuristInnen, werden engagiert, damit nicht bekannt wird, wem das 

Geld gehört, welches verschoben werden soll
3. Anonymität wird geschaffen (zB durch anonyme E-Mail-Adressen)
4. Gründung von Stiftungen durch die Briefkastengesellschaft: Für die Verwaltung der Stiftungen 

sind Strohmänner zuständig. Um noch unübersichtlicher zu machen, wo das ursprüngliche Geld 
herkommt, kann die Gruppe der Stiftungen wiederum einer Briefkastendachgesellschaft zu-
geordnet werden.

5. Zugriff auf das Geld durch Familienangehörige

Briefkastenfirmen
Briefkastenfirmen sind keine echten Unterneh-
men, sondern lediglich leere Hüllen mit einem Fir-
mennamen ohne wirtschaftliche Aktivitäten. Ihre 
einzige Aufgabe ist es, Vermögen zu verwalten 
oder zu verstecken. Briefkastenfirmen finden sich 
häufig in Steueroasen, also Niedrigsteuergebi-

eten auf den Bahamas, Panama oder auch in Lux-
emburg und Irland. Deswegen werden sie auch 
“Offshore-Firmen“ genannt. Die Gründung von 
Briefkastenfirmen funktioniert relativ einfach und 
wird meistens mit Hilfe von Rechtsanwalts-Kanzlei-
en durchgeführt. 

INSTRUMENTE DER STEUERTRICKSEREI
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INSTRUMENTE DER STEUERTRICKSEREI

Dafür kämpfe ich im Europäischen Parlament
>> Verbot von Briefkastenfirmen und Stiftungen, deren Berechtigte 
anonym bleiben und die keinen Produktionsstandort oder Verwal-
tungssitz haben. . Anhand von Kriterien wie die Anzahl der Bes-
chäftigten oder Büroräume muss eine wirtschaftliche Tätigkeit fest-
gestellt werden können

Evelyn Regner

>> Offenlegung der wirtschaftlichen Eigentümer in einem inter-
nationalen Register: Nur durch die verpflichtende Offenlegung der 
wirtschaftlichen Eigentümer können wir gegen Briefkastenfirmen, die 
nur dazu dienen Geld zu verstecken, vorgehen. Im Europäischen Rat wurde bereits eine Einigung 
darüber erzielt, ab 2018 Steuerbehörden den Zugang zu den wirtschaftlichen Eigentümern zu 
ermöglichen. Weitere notwendige Schritte sind ein europäisches oder internationales Finanzreg-
ister. Der Internationale Währungsfonds hätte beispielsweise die technischen Mittel ein solches 
Register aufzubauen.

>> Einheitsregelung von Satzungs- und Verwaltungssitz eines Unternehmens sodass die 
Wahl des eingetragenen Verwaltungssitzes nicht durch eine Aushöhlung der steuerlichen Vorteile 
und unter Umgehung der Rechte von ArbeitnehmerInnen im Niederlassungsland bestimmt wird.

>> Ablehnung der “Europäischen Ich-AG” (Societas Unius Personae, SUP): Mit diesem 
Vorschlag der Kommission soll es in der gesamten EU möglich sein, online eine Gesellschaft als 
Briefkastengesellschaft mit 1 Euro Mindestkapital und lediglich einem Gesellschafter zu grün-
den. Dadurch würde sich die EU selbst eine EU-Briefkastenfirma schaffen. Ich werde mich dafür 
einsetzen, dass dieses Projekt auf Eis gelegt wird, bzw. absolute Rechtssicherheit über die Iden-
tität der Person, die die Firma anmeldet, besteht. Konservative und Liberale müssen noch weiter 
überzeugt werden, dass die von der EU-Kommission vorgelegte EU-Einpersonengesellschaft vom 
Parlament abgewehrt wird.
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Wie reduzieren multinationale 
Konzerne ihre Steuerzahlungen 
auf unter 1 Prozent?

Während man unter Steuervermeidung legale 
Möglichkeiten die Besteuerung zu umgehen verste-
ht, fallen unter Steuerhinterziehung illegale Aktivi-
täten zur Reduzierung der Steuerlast. Die sogenan-
nte aggressive Steuerplanung nimmt ihren Raum in 
der relativ großen Grauzone zwischen den illegalen 
und legalen Tätigkeiten ein.

Multinationale Konzerne, bzw. ihre BeraterInnen, 
haben sich darauf spezialisiert durch Trickserei-
en ihre Steuerbemessungsgrundlage drastisch zu 
reduzieren. Geschädigt werden dadurch ande-
re Steuerpflichtige, wie ArbeitnehmerInnen oder 
Klein- und Mittelunternehmen.

Die Europäische Kommission rechnet damit, 
dass ein multinationales Unternehmen im 
Schnitt um 30% weniger Steuern zahlt als ein 
Klein- und Mittelunternehmen.

Die Credit Suisse hat 386 Firmen untersucht, deren 
tatsächlich bezahlte Steuerrate deutlich vom ge-
setzlichen Steuersatz im jeweiligen Land abweicht. 
So ist etwa der Gewinn von Apple rund 6 Mrd. $ 
höher, als wenn er mit dem gesetzlichen Steuersatz 
versteuert werden würde.

Um wieviel Geld geht es? Laut einer Studie des 

britischen Tax Research Instituts entgehen den 
EU-Mitgliedsstaaten durch Steuerhinterziehung 
und -vermeidung rund 1.000 Milliarden Euro pro 
Jahr. Zum Vergleich: Das entspricht in etwa den 
Gesamteinnahmen Spaniens (der fünftgrößten EU 
Wirtschaft) oder dem EU-Budget für die kommen-
den 7 Jahre.

Auf die einzelnen EU-BürgerInnen runt-
ergerechnet gehen den Steuerbehörden etwa 
2.000 Euro pro Jahr und Person verloren.
 
Es lässt sich also kaum argumentieren, dass kein 
Geld vorhanden ist, um in Wachstum und Beschäfti-
gung, in Forschung und Entwicklung und in bessere 
Ausbildungsmaßnahmen zu investieren. 

Sollten die bezahlten Steuern dem ge-
setzlichen Steuersatz entsprechen, würde 
das diese Konzerne am stärksten treffen.

WIE REDUZIEREN KONZERNE IHRE STEUERN UNTER 1 PROZENT?

Abbildung 2: Quelle Credit Suisse
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Erste Erfolge für mehr Steuergerechtigkeit 
Im Herbst 2016 kam es zu einer Einigung zur Umsetzung der Finanztransaktionssteuer der zehn 
Partnerländer. Der Handel mit Aktien, Anleihen und Derivaten soll dadurch einheitlich besteuert 
werden. Damit sollen endlich auch jene für die Finanz- und Wirtschaftskrise zahlen, die sie verur-
sacht haben. Ein Richtlinienvorschlag zur Umsetzung soll noch im Jahr 2017 erstellt werden.

Dafür kämpfe ich im Europäischen Parlament
>> Einführung einer EU-weiten Vermögenssteuer: Ein wesentlicher 
Schritt in Richtung Steuergerechtigkeit ist nicht nur, dass multinatio-
nale Konzerne endlich ihre Steuern zahlen, sondern dass wir durch 
eine faire Steuerpolitik Schwächere entlasten. Die reichsten 10% be-
sitzen 90% des Vermögens, während auf der anderen Seite Sozialleis-
tungen gekürzt werden sollen. 

Evelyn Regner

Steuerdumping
Multinationale Konzerne versuchen ihre Gewinne 
dort zu verbuchen, wo die Steuer auf die Gewinne 
am niedrigsten ist. Dafür müssen sie sich auch nicht 
unbedingt in Steueroasen begeben. Da bieten 
sich in Europa auch Länder wie Irland oder Zypern 
mit einem Steuersatz von lediglich 12,5 Prozent an. 
Warum gibt es so große Unterschiede bei der Bes-
teuerung? Viele Länder versuchen, durch Steuer-
erleichterungen Investitionen anzulocken. Ob sich 
ein Unternehmen an einem Standort im Ausland 

ansiedelt, hängt nicht zuletzt von den Steuern ab, 
die es dort zu zahlen hat. Die EU-Staaten haben 
in den letzten 20 Jahren hier miteinander stark 
konkurriert und ein regelrechtes Steuerdumping 
betrieben. Dadurch zahlen Unternehmen innerh-
alb der EU immer weniger Steuern, was zu Lasten 
unserer Sozialstaaten und von ArbeitnehmerInnen 
geht, welche die Steuerlast beinahe alleine tragen 
müssen.

WIE REDUZIEREN KONZERNE IHRE STEUERN UNTER 1 PROZENT?
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Gesetzliche Höchstkörperschaftssteuersätze
(einschließlich Zuschläge) 2015

10,0 % Bulgarien
12,5 % Irland
12,5 % Zypern
15,0 % Lettland
15,0 % Litauen
16,0 % Rumänien
17,0 % Slowenien
19,0 % Tschechische Republik
19,0 % Polen
20,0 % Estland
20,0 % Kroatien
20,0 % Finnland
20,0 % Großbritannien
20,6 % Ungarn
22,0 % Slowakei
22,0 % Schweden
23,5 % Dänemark
25,0 % Niederlande
25,0 % Österreich
28,0 % Spanien
29,0 % Griechenland
29,2 % Luxemburg
29,5 % Portugal
30,2 % Deutschland
31,4 % Italien
34,0 % Belgien
35,0 % Malta
38,0 % Frankreich < 15 % 15 % - 20 % 20 % - 25 % 25 % - 30 % 30 % - 35 % > 35 %

Dafür kämpfe ich im Europäischen Parlament
>> Einführung EU-weiter Mindeststeuersätze um Steuerdumping in Europa zu verhindern. Ak-
tuell beträgt die Körperschaftssteuer in Österreich 25%, in Irland aber nur 12,5%.

WIE REDUZIEREN KONZERNE IHRE STEUERN UNTER 1 PROZENT?

Abbildung 3: Gesetzliche Höchstkörperschaftssteuer
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Stehen am Papier weniger Gewinne, dann müs-
sen auch weniger Steuern bezahlt werden. Doch 
wie kommt der in Österreich erwirtschaftete Ge-
winn zum Beispiel nach Irland? In der Praxis funk-
tioniert das ganz einfach: Früher waren Konzerne 
grundsätzlich so strukturiert, dass eine Mutterge-
sellschaft verschiedene Beteiligungen an Toch-
tergesellschaften in unterschiedlichen Ländern 
hatte. Die Tochtergesellschaften waren jeweils für 
sämtliche wirtschaftliche Tätigkeiten zuständig 
und weitgehend unabhängig voneinander. Heute 
sind Konzernstrukturen wesentlich komplexer. Um 
Kostenvorteile in den einzelnen Ländern zu real-
isieren, werden von den Tochtergesellschaften 
im Ausland nur mehr Teilaufgaben übernommen. 
Dazwischen werden weitere Gesellschaften in 
Niedrigsteuerländern geschaffen, deren einziger 
Zweck Steuerbegünstigungen sind. Eine Toch-
terfirma mit Sitz in einem Niedrigsteuerland ver-
rechnet dem Mutterunternehmen verschieden-
ste Leistungen: überteuerte Lizenzgebühren für 
Marken- oder Namensrechte, Gebühren für organ-
isatorisches oder technisches Know-how, Kreditz-
insen oder überhöhte Preise für die Lieferung von 
Rohstoffen. Der Gewinn des Mutterunternehmens 
wird so immer kleiner und der Gewinn der Toch-
terfirma im Niedrigsteuerland immer größer. Die 
Gewinne werden dadurch dorthin verschoben, wo 
wenig Körperschaftssteuer zu zahlen ist.

Beispiel Lutz: Verschiebung von geistigem 
Eigentum
Finanzminister Schelling präsentiert sich gerne als 
Vorreiter im Kampf gegen die Gewinnverschiebung 
von Konzernen, die er als Vorstandsvorsitzender 

von Lutz selbst praktiziert hat: Das österreichische 
Möbelunternehmen Lutz gründete eine Tochterge-
sellschaft in Malta. Dieser Tochtergesellschaft 
wurden die Rechte für die Marke Lutz übertragen. 
Dafür musste der österreichische Standort hohe Li-
zenzzahlungen an Malta leisten. Dieses Steuerver-
meidungskonstrukt nennt man auch Patentbox. 
Somit wurden die Gewinne in Österreich massiv 
geschmälert. 

Beispiel Apple
Apple schaffte es durch Briefkastenkonstruk-
tionen seine Steuerlast im Jahr 2014 auf 0,005% 
zu reduzieren. Das Herzstück des Steuerumgehu-
ngsmodells ist das Head Office von Apple Sales 
International, eine irische Briefkastenfirma ohne 
Beschäftigte. Alle Gewinne aus den Verkäufen 
in Europa wurden zum irischen Head Office ver-

Gewinnvermeidung

Erste Erfolge für 
mehr Steuergerechtigkeit 

>> Das Steuerschlupfloch von Lutz wurde in 
Österreich dem Abgabenänderungsgesetz 
2014 geschlossen. 

>> Ende 2021 wird die Steuerumgehung 
mit Hilfe sogenannter Patentboxen ver-
boten. Das heißt begünstigte Steuersätze 
für Lizenzzahlungen dürfe nur mehr dann 
gewährt werden, wenn die empfangende 
Gesellschaft die Patente auch selbst erwor-
ben hat.

WIE REDUZIEREN KONZERNE IHRE STEUERN UNTER 1 PROZENT?
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Muttergesellschaft

Tochtergesellschaft 
in Frankreich

Aufgaben: Produktion, Verkauf
Back Office, Finanzierung, 
immaterielles Vermögen

Tochtergesellschaft 
in Italien

Aufgaben: Produktion, Verkauf
Back Office, Finanzierung, 
immaterielles Vermögen

Tochtergesellschaft 
in Kanada

Aufgaben: Produktion, Verkauf
Back Office, Finanzierung, 
immaterielles Vermögen

Tochtergesellschaft 
in Großbritannien

Aufgaben: Produktion, Verkauf
Back Office, Finanzierung, 
immaterielles Vermögen

Abbildung 4: traditionelle Konzernstruktur

Muttergesellschaft

leere 
Unternehmenshülle 

in Niedrigsteuerland

Tochtergesellschaft 
in China

Aufgabe: Produktion

Tochtergesellschaft 
in Indien

Aufgabe: Back Office

Tochtergesellschaft 
in Italien

Aufgabe: Verkauf

Tochtergesellschaft 
in Frankreich

Aufgabe: Verkauf

Tochtergesellschaft 
in Großbritannien

Aufgabe: Verkauf

Tochtergesellschaft 
in Kanada

Aufgabe: Verkauf

Abbildung 5: neue Konzernstrukturen

WIE REDUZIEREN KONZERNE IHRE STEUERN UNTER 1 PROZENT?
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bucht, von dort wurde der Großteil der Gewinne 
weiter einem fiktiven Verwaltungssitz zugeschrie-
ben und blieben dort unversteuert. Ein Bruchteil 
der Gewinne wurde in Irland selbst zum Steuersatz 
von 0,005% versteuert. 

Beispiel Google: “Double Irish with a 
Dutch Sandwich“
Durch die sogenannte “Double Irish with a Dutch 
Sandwich” Konstellation, verschiebt Google den 
Umsatz, der nicht in den USA erwirtschaftet wird, 
durch zwei irische und eine niederländische Toch-
tergesellschaft vorbei in die Bahamas. Dadurch 
konnte der offizielle Gewinn im Jahr 2014 auf 
1 Mio. Euro und die Gesamtbesteuerung auf 2% 
reduziert werden. Am Ende hat Google so nur 
20.000 Euro an Steuern bezahlt.

“Das ist Kapitalismus.“ – war die Antwort von Goo-
gle-Verwaltungsratspräsidenten Eric Schmidt auf 
die Empörung über diese Steuerpraktiken. 

Beispiel Starbucks
Der Datenschutzaktivist Max Schrems deckte auf, 
dass die milliardenschwere Kaffeehauskette Star-
bucks im Jahr 2013 in Österreich lediglich 1.311 
Euro Körperschaftssteuer bezahlte. Bundeskanzler 
Christian Kern formulierte treffend:

“Jedes Wiener Kaffeehaus, jeder Würstelstand 
zahlt in Österreich mehr Steuern.“

Bei einem Umsatz von 11 Mio. Euro in Österreich 
müsste der Gewinn bei 2,2 Millionen Euro liegen. 
Die bezahlten Steuern von 1.311 Euro entsprechen 
hingegen einen Gewinn von nur 5.240 Euro. Auch 
Starbucks bediente sich an Subfirmen in den Nied-
erlanden und Gewinnverschmälerungen mittels Liz-
enzgebühren, eine sogenannte “Röstlizenzgebühr“.

Erste Erfolge für 
mehr Steuergerechtigkeit 

>> Im Sommer 2016 wurde das Steuerumge-
hungsmodell von Apple von der Europäischen 
Kommission als unzulässige staatliche Beihil-
fe qualifiziert, da die Gewinnverschiebun-
gen weder sachlich noch wirtschaftlich ge-
rechtfertigt werden. Irland muss daher bis 
zu 13 Mrd. von Apple zurückfordern, wobei 
Apple nun Berufung gegen den Kommissio-
nentscheid erhob.

Google Irland: 90 % aller Nicht-USA-Umsätze = 1 Mio Euro
Reingewinn: 100.000 Euro, besteuert mit 12,5 %

Google Niederlande (0 Beschäftigte): 
1 % Steuern auf 900.000 Euro Lizenzgebühren

Google Irland (Sitz in Bermuda): 
0% Körperschaftssteuer, Schätzung: 100 Mrd. Euro Gewinn

900.000 Euro Lizenzgebühren
(steuerlich absetzbar)

restliche Gewinne

WIE REDUZIEREN KONZERNE IHRE STEUERN UNTER 1 PROZENT?

Abbildung 5: Double Irish with a Dutch Sandwich
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Erste Erfolge für mehr Steuergerechtigkeit 
>> Im Jahr 2015 setzte die EU-Kommission diesem Modell ein Ende und schrieb Starbucks vor bis zu 
30 Mio. Euro an die Steuerbehörden zurückzuzahlen.

>> Änderung des irischen Steuerrechts: Irische Gesellschaften ohne Betriebsstätten in Irland 
müssen nur mehr dann keine Steuern in Irland entrichten, wenn im anderen Land Steuern bezahlt 
werden müssen und ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Irland besteht.

>> Im Jahr 2017 startet der automatische Informationsaustausch zwischen Steuerbehörden, an 
dem sich 100 Länder beteiligen. Hat beispielsweise eine Österreicherin ein Konto in Irland, dann 
muss die irländische Bank den Namen der Person, die Kontonummer und den Kontostand melden. 
Das österreichische Finanzamt bekommt die Informationen und kann prüfen, ob Steuern rechtmäßig 
bezahlt wurden.

>> Auch Steuervorbescheide und eine länderspezifische Berichterstattung sind vom Informa-
tionsaustausch erfasst. Ab 2017 müssen die größten multinationalen Konzerne in der EU an die Mit-
gliedsstaaten in denen sie Tochterunternehmen haben Informationen über Umsatz, Gewinn, Steuern, 
Beschäftigte und Kapital übermitteln. Diese Informationen sind aber leider nicht der Öffentlichkeit 
zugänglich.

>> Mit der Umsetzung der Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidung werden Maßnahmen 
zur Verhinderung von Gewinnverlagerungen gesetzt. Es soll gegen die Hauptformen der Steuerver-
meidung vorgegangen werden. Um Tricks der Gewinnverminderung entgegenzuwirken soll zum 
Beispiel der Zinsbetrag, der innerhalb eines Konzerns abgezogen werden darf, begrenzt werden. Die 
Richtlinie wurde im Juli 2016 im Rat angenommen und muss von den Mitgliedsstaaten bis Dezember 
2018 in nationales Recht umgesetzt werden.

WIE REDUZIEREN KONZERNE IHRE STEUERN UNTER 1 PROZENT?
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Dafür kämpfe ich im Europäischen Parlament
>> Steuern müssen dort bezahlt werden, wo Gewinne er-
wirtschaftet werden: Konzerngewinne sollen anhand der Bes-
chäftigten, Produktionsleistung und Umsätze an die jeweiligen Länder 
verteilt und besteuert werden. So kann Steuervermeidung etwa durch 
Verrechnungspreise, von multinationalen Konzernen ein Riegel vor-
geschoben werden. Denn Beschäftigte oder Umsätze lassen sich 
nicht einfach auf eine Insel verschieben. Wichtige Schritte werden 
hier gerade gesetzt. Im Oktober 2016 startete die Kommission ein-
en neuen Versuch zur Einführung der gemeinsamen konsolidierten 
Körperschaftssteuer Bemessungsgrundlage, also einer gemeinsamen Methode zur Berechnung 
von Gewinnen. Damit die Maßnahme auch effektiv ist müssen jedoch auch beide Punkte – also 
die gemeinsame Bemessungsgrundlage und die Konsolidierung, also die Zuordnung der Gewinne 
an die einzelnen Länder, – von den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden. Dafür werde ich mich 
im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments einsetzen und in den nächsten Wochen eine 
Stellungnahme erarbeiten.

>> Länderspezifische Offenlegung von Informationen (Country-by-Country-Reporting): 
Transparenz ist der Schlüssel im Kampf gegen Steuertrickserei. Unternehmen sollen der Öffen-
tlichkeit berichten, wo sie ihre Gewinne erwirtschaften und wo ihre Steuern zahlen (oder nicht). 
Die Kommission hat im April 2016 einen Richtlinienvorschlag zur Offenlegung von Ertragssteuer-
informationen von Unternehmen präsentiert. Als Chefverhandlerin erarbeite ich mit meinen bel-
gischen Kollegen im Wirtschaftsausschuss gemeinsam die Position des Europäischen Parlaments 
für eine effektive öffentliche länderweise Berichterstattung. Denn auch die Bevölkerung hat das 
Recht zu wissen, wo Unternehmen wie viel Gewinne erwirtschaften und ihre Steuern zahlen (oder 
nicht). Die multinationalen Konzerne müssen dazu verpflichtet werden, der Bevölkerung mitzu-
teilen, ob sie ihren Anteil zur Gesellschaft in der sie agieren und wirtschaften auch leisten. Der-
zeit ist in der Richtlinie vorgesehen, dass Unternehmen ihre Verlagerung von Steuern außerhalb 
der EU nur als einen Block ausweisen müssen. Hier wollen wir eine eindeutige Aufschlüsselung 
pro Staat. Sonst entstehen unbemerkt neue Steueroasen. Die Berichtspflicht soll sich außerdem 
nicht nur auf Unternehmen beschränken, die einen Umsatz von über 750 Mio. � erwirtschaften und 
die Daten müssen klar und vergleichbar dargestellt werden. Bis zum Sommer soll die Position des 
Europäischen Parlaments erarbeitet werden. Der zweite Gesetzgeber, der Rat, steht hier erneut 
auf der Bremse und arbeitet mit Unterstützung des österreichischen Finanzministers daran, die 
Richtlinie unwirksam zu machen.

Evelyn Regner

WIE REDUZIEREN KONZERNE IHRE STEUERN UNTER 1 PROZENT?
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Steuertricksereien – auf dem Rücken von Klein- und 
Mittelunternehmen und Beschäftigten – wurden 
längst zum Geschäftsmodell. Kapitalflucht wäre 
ohne die Hilfe von Privatbanken und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften nicht möglich.
 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen sind die bedeu-
tendsten Akteure im System der Steuervermei-
dung. Allen voran die sogenannten �Big Four“: De-
loitte, Ernst&Young, KPMG und PwC. Sie machen 
ein Geschäft daraus multinationale Konzerne und 
Regierungen darin zu beraten, wie sie ihr Geld am 
besten verstecken und durch welche Tricks sie wo 
am wenigsten Steuern zahlen müssen. Der Grau-

bereich zwischen legalen und illegalen Aktivitäten 
verschwimmt oft.

PwC vermarktet zum Beispiel Steuervermei-
dungsstrategien mit einer Erfolgswahrschein-
lichkeit von 75%. Das heißt, die Chance als un-
gesetzlich eingestuft zu werden beträgt 75%.
 
Kaum zu glauben, dass diese Beraterfirmen, deren 
Aufgabe ja in der Entwicklung von Steuerspar-
modellen für ihre Kunden besteht, und die damit 
weltweit bestens verdienen, in zahlreichen EU-Ex-
pertengruppen zur Bekämpfung von Steuerver-
meidung vertreten sind.

Finanzinstitute als Handlanger 
multinationaler Kozerne

Dafür kämpfe ich im Europäischen Parlament
>> Strengere Kontrollen von FinanzvermittlerInnen

>> Alle Finanzinstitute müssen sich verpflichten, keine Produkte 
anzubieten , mit denen KundInnen ihre Steuern hinterziehen kön-
nen

>> Rotationspflicht bei WirtschaftsprüferInnen: Unternehmen sollen 
maximal 7 Jahre den gleichen Wirtschaftsprüfer beschäftigen dürfen. 

>> Einführung einer Obergrenze von prüfungsfremden Leistungen bei AbschlussprüferIn-
nen: WirtschaftsprüferInnen sollen sich auf die Prüfung des Unternehmens konzentrieren und nicht 
weitere Beratungsleistungen anbieten. Dadurch können Interessenskonflikte ausgeräumt werden.

Evelyn Regner

WIE REDUZIEREN KONZERNE IHRE STEUERN UNTER 1 PROZENT?
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Weiterführende Infos

Automatischer Informationsaustausch:

Richtlinie (EU) 2016/8812 des Rates vom 25. Mai 
2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 
bezüglich der Verpflichtung zum automatischen 
Austausch von Informationen im Bereich der Bes-
teuerung

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TX-
T/?uri=CELEX%3A32016L0881

Welche Länder beteiligen sich am automatischen 
Informationsaustausch?

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
commitment-and-monitoring-process/AEOI-com-
mitments.pdf

Country By Country Reporting

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Par-
laments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 
2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung von 
Ertragssteuerinformationen durch bestimmte Un-
ternehmen und Zweigniederlassungen

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2016/DE/1-2016-198-DE-F1-1.PDF

Daten

Liste österreichischer Banken in Steueroasen, Attac
http://www.attac.at/presse/attac-presseauss-
endung/datum/2009/01/26/attac-legt-liste-oes-
terreichischer-banken-in-steueroasen-vor.html

WEITERFÜHRENDE INFOS

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/%3Furi%3DCELEX%253A32016L0881
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/%3Furi%3DCELEX%253A32016L0881
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/AEOI-commitments.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/AEOI-commitments.pdf
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-198-DE-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-198-DE-F1-1.PDF
http://www.attac.at/presse/attac-presseaussendung/datum/2009/01/26/attac-legt-liste-oesterreichischer-banken-in-steueroasen-vor.html
http://www.attac.at/presse/attac-presseaussendung/datum/2009/01/26/attac-legt-liste-oesterreichischer-banken-in-steueroasen-vor.html
http://www.attac.at/presse/attac-presseaussendung/datum/2009/01/26/attac-legt-liste-oesterreichischer-banken-in-steueroasen-vor.html
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Multinationale Konzerne in Steueroasen WUG, AK: 42. Jg. 2016, Heft 2

Richard Murphy Studie, Tax Reasearch:
http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/
default/files/120229_richard_murphy_eu_tax_
gap_en.pdf

Schattenfinanzindex http://www.taxjustice.net/

Welt ohne Steuertricks
Berechnungen Credit Suisse, AK: Steuerflucht und 
Steueroasen, Mai 2015

Gemeinsame Konsolidierte Körperschaftssteuer Bemessungsgrundlage

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über 
eine Gemeinsame Konsolidierte Körperschaftss-
teuer-Bemessungsgrundlage (GKKB)

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=-
cellar:ff337b5c-9b7d-11e6-868c-01aa75e-
d71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine 
Gemeinsame Körperschaftssteuer-Bemessungs-
grundlage

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2016/DE/COM-2016-685-F1-DE-MAIN.PDF

Kommissionsentscheidungen

Kommissionsentscheidung Apple
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
2923_de.htm

Kommissionsentscheidung Starbucks & Fiat
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
5880_de.htm

WEITERFÜHRENDE INFOS

http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/120229_richard_murphy_eu_tax_gap_en.pdf
http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/120229_richard_murphy_eu_tax_gap_en.pdf
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http://www.taxjustice.net/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html%3Furi%3Dcellar:ff337b5c-9b7d-11e6-868c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1%26format%3DPDF
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LuxLeaks Sonderausschuss:

Allgemeine Infos zum Ausschuss: http://evelyn-regner.at/?tag=taxe

Alle Unterlagen zum TAXE1-Sonderausschuss:
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/
taxe/home.html

Endbericht des TAXE1-Sonderausschuss:
http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RE-
PORT+A8-2015-0317+0+DOC+XML+V0//DE

Alle Unterlagen zum TAXE2-Sonderausschuss:
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/
tax2/home.html

Endbericht des TAXE2-Sonderausschuss:
http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RE-
PORT+A8-2016-0223+0+DOC+XML+V0//DE

Panama- Untersuchungsausschuss

Allgemeine Infos zum Ausschuss: http://evelyn-regner.at/?s=panama

Parlamentarische Unterlagen des Ausschusses:
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/
pana/home.html

S&D Blog zu den Aufklärungsarbeiten
https://medium.com/investigating-the-pana-
ma-papers

Steuervermeidungs Richtlinie

Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 
mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermei-
dungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen 
auf das Funktionieren des Binnenmarkts

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TX-
T/?uri=CELEX:32016L1164

WEITERFÜHRENDE INFOS

http://evelyn-regner.at/%3Ftag%3Dtaxe
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA8-2015-0317%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//DE
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA8-2016-0223%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//DE
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WEITERFÜHRENDE INFOS

Untersuchungsausschuss Hypo Vorarlberg

Allgemeine Infos zum Ausschuss: http://www.vorarlberg.spoe.at/?s=5

Vierte Geldwäsche-Richtlinie

Richtlinie (EU) 2015/849 des europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Ver-
hinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinan-
zierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
648/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=DE

http://www.vorarlberg.spoe.at/%3Fs%3D5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32015L0849%26from%3DDE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32015L0849%26from%3DDE
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